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Text 

ARTIKEL 198 

Haftung der Anbieter von Vermittlungsdiensten – Hosting 

(1) Die Vertragsparteien stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der 
in der Speicherung von durch Nutzer des Dienstes gelieferten Informationen besteht, der Diensteanbieter 
nicht für die im Auftrag eines Nutzers gespeicherten Informationen haftet, sofern 

 a) der Diensteanbieter keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder 
Information hat und sich, was Schadensersatzansprüche anbelangt, keiner Tatsachen oder 
Umstände bewusst ist, aus denen die illegale Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, oder 

 b) der Diensteanbieter, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, zügig tätig wird, 
um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von ihm 
beaufsichtigt wird. 

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde 
nach Maßgabe der Rechtsordnungen der Vertragsparteien vom Diensteanbieter verlangt, eine 
Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern, oder dass eine Vertragspartei Verfahren für die 
Entfernung von Informationen oder die Sperrung des Zugangs zu Informationen festlegt. 
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